
W er Personal für Reinigungstätigkeiten,
Betagtenbetreuung oder Hauswartun-

gen beschäftigt – sei es auch nur für wenige
Stunden im Monat –, ist Arbeitgeber und
muss im Rahmen des Arbeitsverhältnisses
Unfall- und Sozialversicherungsbeiträge
entrichten. Dies gilt auch, wenn kein
schriftlicher Arbeitsvertrag vorliegt. Doch
häufig herrscht Unkenntnis über die Pflicht
zur Anmeldung und vor allem Scheu vor
dem administrativen Aufwand, der mit der
Anmeldung des Arbeitnehmenden sowie
der Abrechnung bei Ausgleichskassen und
Versicherungen verbunden ist.

Einfach und unkompliziert

Die ZAS ermöglicht Arbeitgebenden mit
dem Ausfüllen eines einzigen A4-For-
mulars Hausangestellte, Gärtner, Pflege-
personal oder die Kinderbetreuung auf
einfache und unkomplizierte Art und
Weise zu versichern. Weitere Dienst-
leistungen wie zum Beispiel das Erstel-
len eines Arbeitsvertrages, das Einholen
einer Arbeitsbewilligung, die Lohnabrech-
nung für Arbeitnehmer und vieles mehr
können fallweise in Anspruch genommen
werden.

Mit dieser Dienstleistung soll Arbeit-
gebenden und Arbeitnehmenden auf un-
bürokratische Weise Hilfestellung ge-
boten werden, die gesetzlich vorgeschrie-
benen Pflichten zu erfüllen. Die Komple-
xität der administrativen Anforderungen
hat mittlerweile ein Ausmass angenom-
men, das viele Arbeitgeber an ihre Gren-
zen bringt. Wer sich schon einmal damit
auseinandergesetzt hat, weiss, was für ein
unsäglicher Papierkrieg damit verbunden
ist.

Seit ihrer Gründung im Jahre 2005
konnte die ZAS die Zahl zufriedener Kun-
den stetig steigern. Aktuell werden 210
Arbeitnehmende über die ZAS abgerech-
net. Damit ist garantiert, dass die Sozial-
leistungen, die Quellensteuer sowie alle
nötigen Versicherungen mit den entspre-
chenden Stellen korrekt abgerechnet wer-
den. ZAS-Kunden leisten einen wichtigen
Beitrag zur Bekämpfung der Schwarz-
arbeit in der Region Basel.

Gesetzliche Verpflichtung

Mit Einführung des neuen Bundesgeset-
zes zur Bekämpfung der Schwarzarbeit per
1. Januar 2008 hat der Bundesrat die
Grundlage für eine einheitliche Praxis ge-
schaffen. Nicht nur Steuerverluste in Mil-
liardenhöhe haben den Bund dazu bewo-
gen, rigoros gegen die Schattenwirtschaft
vorzugehen.

Mit einem einfacheren Abrechnungs-
verfahren, verstärkten Kontrollen und
verschärften Sanktionen werden sowohl
Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer dafür
sensibilisiert, sauber abzurechnen.

Längerfristig lohnt sich das für beide
Seiten. Denn mit den Steuerausfällen er-
höht sich automatisch die Steuerlast jedes
Einzelnen. Ganz abgesehen von den Lü-
cken in den Sozialversicherungsbereichen,
die zu Minimalleistungen führen und mit-
tels Geld der Steuerzahler ausgeglichen
werden muss. �

Ist Ihre Haushaltshilfe an-
gemeldet und versichert?
Der Verein Zentrale Abrechnungsstelle für Sozialversicherungen (ZAS)
bietet Privathaushalten eine unbürokratische und einfache Möglichkeit für die
legale Beschäftigung von Hausangestellten. Die Haushalte zahlen einen
Pauschalbetrag und die ZAS erledigt sämtliche Formalitäten.
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